
Finanzamt Fürstenfeldbruck                                               
Kraftfahrzeugsteuerstelle 
 
Anlage zur Steuererklärung (Zulassungsantrag) 
Erläuterung des Antrages auf Steuerbefreiung 

 Bitte am   Zulassungsschalter abgeben!!! 

Kennzeichen: 
 
FFB –  

  

A. Schwerbehinderte :   

Ich beantrage Steuervergünstigung gemäß Hinweise zum 
Lastschrifteinzugsverfahren: 

§ 3 a  
  
 

Abs. 1 KraftStG (§ 17 KraftStG) 
- Ausweis mit Merkzeichen -aG - H - B1 
- Kriegsbeschädigte und gleichgestellte Personen  

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

  

§ 3 a 
  
 

  
  
  

Abs. 2 KraftStG 
- Ausweis mit Merkzeichen – “G“ oder “GI“ 
(Ausweis mit orangefarbenem Flächenaufdruck)  
 
Nur wenn kein Antrag auf Freifahrt im öffentlichen 
Personennahverkehr

Teilnahmeerklärung zum ELV 
erforderlich

  

B. LKW Anhänger   (mit Anhängerzuschlag)  
Ich beantrage Steuerbefreiung gemäß Hinweise zum 

Lastschrifteinzugsverfahren: 

§ 10   
Abs. 1 KraftStG 
Anhänger (ausgenommen Wohnanhänger) hinter 
Zugfahrzeugen (ausgenommen Pkw oder Krafträder) mit 
Anhängerzuschlag 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

  
Der Anhänger darf nur an Zugfahrzeugen mitgeführt 
werden, für die ein entsprechender Anhängerzuschlag 
beantragt ist. 

 

C. Kombinierter Verkehr  
Ich beantrage Steuerbefreiung gemäß Hinweise zum 

Lastschrifteinzugsverfahren: 

§ 3   
Nr. 9 KraftStG 
Fahrzeuge zur Zustellung und Abholung im 
kombinierten Verkehr 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 10   
Abs. 1 KraftStG 
Anhänger die ausschließlich im Sinne von § 3 Nr. 9 
KraftStG (Kombiverkehr) verwendet werden 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

 

weitere Anträge auf Steuervergünstigung
siehe Rückseite



                                   
D. Sonstige Anträge   

Ich beantrage Steuerbefreiung gemäß Hinweise zum 
Lastschrifteinzugsverfahren: 

§ 3 
  
 

Nr. 1 KraftStG 
Zulassungsfreie Fahrzeuge gem. § 3 Abs. 2 FZV 
Arbeitsmaschinen usw. 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 3 KraftStG 
für Fahrzeuge zum Wegebau 
nur für Bund, Land, Gemeinde, Zweckverband  

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 4 KraftStG 
Straßenreinigung / Winterdienst 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 5 KraftStG 
Feuerwehr, Luft- und Katastrophenschutz, Rettungs- 
dienst, Krankenbeförderung, Behindertentransport  

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 5 a KraftStG 
ausschließlich humanitäre Hilfsgütertransporte von 
gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen  

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 6 KraftStG 
Kraftomnibusse (einschl. Anhänger) und PKW mit  
mindestens 8 Sitzplätzen einschl. Fahrer im Linien- 
verkehr (mehr als 50% mit Nachweis)  
 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 7 KraftStG 
Land- und Forstwirtschaft, Milchfahrzeuge  
nur Zugmaschinen, Anhänger und Sonderfahrzeuge 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 8 KraftStG 
Schaustellergewerbe, nur Zugmaschinen 
Packwagen über 2,5 Tonnen und 
Wohnwagen über 3,5 Tonnen 
 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

§ 3 
  
 

Nr. 10 KraftStG 
Diplomat. oder konsul. Vertreter 
(Bestätigung der Bayer. Staatskanzlei) 
 

Teilnahmeerklärung zum ELV 
nicht erforderlich 

 
Fürstenfeldbruck,   

Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 
 

Von der Zulassungsbehörde auszufüllen:  

Fahrzeugart:   

Grüne Kennzeichen:  ja  nein 

   

  Unterschrift , Dienststempel 

 


	FFB – 

